
 
 
 
 

 
 
Abwassergebühren; Nachkalkulation für das Jahr 2014, Kalkulation für das Jahr 2016 und 13. 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 12.12.2000      
 
 
Sachverhalt 
 
Nachkalkulation 2014 (Anlage 1): 
 
Gem. § 5 NKAG sind die kalkulierten Kosten am Ende des Kalkulationszeitraums mit den 
tatsächlichen Kosten zu vergleichen. Aus der Nachkalkulation für das Jahr 2014 ergibt sich im 
Bereich Schmutzwasserbeseitigung eine Kostenunterdeckung in Höhe von 109.548,16 EUR und im 
Bereich Regenwasserbeseitigung eine Unterdeckung von 767,17 EUR. Die Unterdeckung im Bereich 
Schmutzwasserbeseitigung resultiert aus unvorhergesehenen und zwingend notwendigen 
Mehraufwendungen bei den Kostenstellen „Unterhaltung SW-Kanal“ (u. a. Kanaleinbruch in der 
Rheinstraße), „Unterhaltung Kläranlage“ (Ausfall der Messsonden und der damit verbundenen 
Reparatur inkl. Anpassung der elektronischen Steuerung) und „Unterhaltung Kanal-, Pump- und 
Schöpfwerke“ (unvorhergesehene Maßnahmen an den Pumpwerken Südstraße und Schützenhaus 
sowie der Ausfall mehrerer kleiner Pumpen). Der Ausgleich der Unterdeckungen erfolgt jeweils in der 
Kalkulation für das Jahr 2016. 
 
Kalkulation für das Jahr 2016 (Anlage 2): 
 
Für das Jahr 2016 wurden - wie jedes Jahr - die Gebühren kalkuliert. Bei der Kostenstelle 
„Beseitigung Lagunen-Klärschlamm“ ist der Aufwand im Vergleich zum Vorjahr um 70.000 EUR höher 
angesetzt worden. Grund hierfür ist, dass im Vergleich zum Vorjahr 450 m³ Klärschlamm mehr (2015 
ca. 1.260 m³ Klärschlamm, 2016 ca. 1.710 m³ Klärschlamm) aus den Beeten geräumt werden 
müssen.  
 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Jahr 2014 ergeben sich für das Jahr 2016 folgende 
Gebührensätze: 
 
Abwassergebühr je cbm Schmutzwasser jährlich   2,38 EUR (z. Zt. 2,19 EUR) 
 

Sitzungsvorlage  

 
Fachbereich Aktenzeichen Vorlagen-Nr. 

FB IV 865.30; 022.32; 902.01; 022.15 FA 3/2015 

 Beratungsfolge  TOP-Nr. Öffentlich / nicht 
Öffentlich  Sitzungstermin 

Ausschuss für Haushalt, Finanzen und 
städtische Beteiligungen 4. öffentlich 01.12.2015 

Verwaltungsausschuss 16. nichtöffentlich 02.12.2015 

Rat der Stadt Norderney 16. öffentlich 10.12.2015 

        

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 



Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser 
je qm bebaute und befestigte Fläche jährlich   0,84 EUR (z. Zt. 0,79 EUR). 
 
Die geänderten Gebührensätze machen eine Änderung der Gebührensatzung für die 
Abwasserbeseitigung erforderlich. Ein entsprechender Entwurf ist dieser Sitzungsvorlage als 
Anlage 3 beigefügt 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 Nein 
 Ja, mit       

 Gesamtkosten der Maßnahmen 
 (Beschaffungs-Herstellungskosten) 
 Euro 
       
 

  Jährliche  Folgekosten/ lasten 
  Einmalig 
 Euro 
       
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Nachkalkulation für das Jahr 2014 wird in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis genommen. 
 
Die 13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 12.12.2000 wird in der 
beigefügten Entwurfsfassung mit den Gebührensätzen 
 
Abwassergebühr je cbm Schmutzwasser jährlich    2,38 EUR 
 
Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser 
je qm bebaute und befestigte Fläche jährlich     0,84 EUR 
 
mit Wirkung vom 01.01.2016 auf der Grundlage der vorgelegten Kalkulation beschlossen. 
 
Der Kalkulation der Abwassergebühren 2016 liegt ein Mischzinssatz von 4,5 % zu Grunde und die 
Abschreibungen erfolgen linear vom Wiederbeschaffungszeitwert. Die Abschreibungssätze ergeben 
sich aus den rechtlichen Vorgaben. 
 
 
 
Norderney, 18.11.15 Der Bürgermeister 

  
 
(Ulrichs) 

 


